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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen — EACEA/08/08

Unterstützung der Durchführung von Pilotprojekten

(2008/C 113/08)

1. Ziele und Beschreibung

Die vorliegende Aufforderung stützt sich auf den Beschluss Nr. 1718/2006/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. November 2006 zur Umsetzung eines Förderprogramms für den europäischen
audiovisuellen Sektor (MEDIA 2007).

Nach diesem Beschluss sind u. a. Pilotprojekte in den folgenden Bereichen durchzuführen:

1. Vertrieb: neue Arten der Herstellung und des Vertriebs europäischer Inhalte über nichtlineare Dienste.

2. Offene Umgebung für Medienproduktion.

3. Bereits geförderte Projekte: Projekte, die bereits im Rahmen einer früheren Aufforderung zur Einreichung
von Vorschlägen für MEDIA-Pilotprojekte einen Gemeinschaftszuschuss erhalten haben.

2. Förderfähige Antragsteller

Diese Aufforderung richtet sich an europäische Unternehmen, deren Tätigkeit dazu beiträgt, die oben
genannten Ziele zu erreichen.

Die Antragsteller müssen in einem der folgenden Länder ansässig sein:

— in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

— in den EFTA-Ländern,

— in der Schweiz,

— in Kroatien.

3. Mittel und Laufzeit der Projekte

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR verfügbar.

Die finanzielle Unterstützung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die gewährte finanzielle Unterstützung über-
steigt in keinem Fall 50 % der gesamten förderfähigen Kosten.

Die maximale Laufzeit der Projekte beträgt 12 Monate.

4. Frist für die Einreichung der Anträge

Die Anträge sind spätestens bis zum 7. Juli 2008 an die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur
(EACEA) zu übermitteln.

5. Weitere Informationen

Der vollständige Text der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sowie die Antragsformulare sind
unter folgender Adresse zu finden:

http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm

Die Anträge müssen alle in den Leitlinien festgeschriebenen Bedingungen erfüllen und auf den hierfür vorge-
sehenen Formularen eingereicht werden.
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